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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 332 Schunteraue (zur Kenntnis) 19.04.2018 Ö

Sachverhalt:
Zur Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 332 vom 24.03.2018 [18-07790] wird wie 
folgt Stellung genommen:

Im Zusammenhang mit einer möglichen Zusammenlegung der beiden Schulstandorte der 
Grundschule Schunteraue am Standort Kralenriede sollte die Schule zur Ganztagsschule 
entwickelt werden. Ein Antrag der Schule auf Umwandlung in eine Ganztagsschule liegt vor. 
Die Stadtverwaltung ist hierzu mit dem Stadtbezirksrat im Gespräch.

Langfristig wäre davon auszugehen, dass sich die Schule zweizügig entwickeln wird, sodass 
die Schule acht Allgemeine Unterrichtsräume (AUR) benötigt. Für den geplanten Ganztags-
betrieb bedürfte es der Einrichtung einer Ganztagsinfrastruktur (Freizeitbereich und Mensa 
mit Küche). Ferner würden der Schule ein Versammlungsraum und eine Sporthalle fehlen. 

Für die Schule würde ein Raumprogramm erstellt werden, in dem die vorhandenen räumli-
chen Kapazitäten in der Schulanlage Kralenriede den räumlichen Bedarfen gegenüberge-
stellt werden. Dabei würde berücksichtigt, dass das Zentrum für Hauswirtschaft und Bildung 
e. V. den Schulstandort verlässt und auch diese Räume künftig wieder der Schule zur Verfü-
gung stehen würden. Das Raumprogramm für die Grundschule Schunteraue würde sich an 
dem Standardraumprogramm für Ganztagsgrundschulen orientieren, das im Schulausschuss 
am 25. Mai 2018 und im Verwaltungsausschuss am 5. Juni 2018 beraten wird.

Eine ausreichende Anzahl von AUR, um acht Klassen in der Schule beschulen zu können, 
würden in der Schulanlage Kralenriede zur Verfügung stehen. Im Rahmen des geplanten 
Ganztagsbetriebs würde die derzeitige Schulkindbetreuung aufgehen. Für die unterrichtser-
gänzende Betreuung von Kindern bis 15:00 bzw. 16:00 Uhr könnten im Rahmen des Ganz-
tags AUR am Vormittag für den Unterricht und am Nachmittag für Betreuungszwecke doppelt 
genutzt werden. Für einen möglichen Bedarf von zu betreuenden Kindern bis 17:00 Uhr wür-
de aktuell ein zusätzlicher Betreuungsraum benötigt.
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